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. fecerit - - imrnissum habere etiam lwnc videri. § 28 : si 
quis ita in suo aedificaverit - eum videri factum habere. 

43. 13 I. 1 § 3 : non omnis ergo qui immisit vel qui fecit 
tenetur, sed qui faciendo efficit - - . - - iuterdicto quem 
teneri, si mutetur aquae cursus per hoc, quod facturn est. 
§ 7: - - qui quid in fluwine publico fecit, si forte ag· 
geres adhibuit. § 8: is hoc interdicto tenetur, qui aliter fecit 
fluere - - § 9 : hoc interdieturn cuivis ex· populo cornpetit, 
sed non adversus omnes, verurn adversus eum, qui id egit, · 
ut aliter aqua flueret, euro ins non haberet. § 10: Loc inter­
dieturn et in heredes cornpetit. 

43. 17 I. 3 § 9: si vicinus -- tectoria habeat, uti possidetis 
mibi efficax est, ut ea tollere compellatur. 

11. 7. l. 9: est ei qui prohibetnr mortnum ossave 
mortui irlferre aut statim interdicto uti, quo probibetur ei 
vis fieri a.ut alio inferre et postea in factum agere. 

11. 8. I. 1 § 3: si mihi in fundum via debeatur, in qnem 
fundurn inferre volo, et via prohibear, hoc interdicto posse 
me experiri placuit. 

43. 8. l. 2 § 29 : si odore solo locus pestilentiosus fiat, non 
esse ab re de ea re interdicto uti. § 30: lwc interdieturn 
etiam ad ea, quae pascuntur in via publica et deteriorem 
faciant viam! locurn habet. 

43. 14. I. 1 § 1: sicut ei qui via publica nti prohibeatur inter­
dieturn supra propositum est, ita hoc quoque proponendum 
pr'aetor putavit. 

43. 17 I. 3 § 2: hoc interdieturn snfficit ei , qui aedificare in 
sno prohibetur. 3: cnm inquilinns dominum aedes reficere 
volentem prohiberet, aeque competere i . n. p. § 4: -- - -
si tibi vim fecerit, quominus vites praecidas, vim tibi facere 
videtur, quominus possicleas. 

43. 20 I. 2 § 23: si, curn aquam duxisses, adversarius te 
probibuerit, deinde tu interim ins aquae d ucendae amiseris, 
in restitntionem hoc venire, nt tibi praestetur qnod amisisti. 
§ 25 : cornpetit hoc interdieturn adversus eum qui prohibet 
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me aquam ducere et nihil interest utrum quis dorninium 
fundi babeat au non: idcirco quivis tenetur interdicto, nam 
et servitus coepit adversus _quemvis posse viudicari. 

8. 5. l. 18 : is cuius familia vicinum prohibebat aquam ducere, 
sui potestatem non faciebat, ne sec um ag·i posset: - - opor­
tere praetorem causa cognita iubere bona adversarii possi­
deri et non ante inde discedere, quam is actori ins a quae 
ducendae constituisset et si quid, quia aquam ducere pro­
hibitus esset, siccitatibus detrimenti eepisset, [restituisset]. 

Es ist klar, dass die abgedruckten Stellen Belege für 
unsere Ansicht bilden, üach welcher die prohioitorischen Inter­
dicte eine vor Erlass derselben er folg-te V crletzung der ab­
stracten Verbotsnorm als Passivleg·itimation voraussetzen. 

Nur ein Punkt bedarf Erörterung·. Einige Stellen scheinen 
nämlich zu viel zu beweisen, da sie sieb auf jene Interdicte 
beziehen, welche, wie eben erwähnt, keine factische V crletzuug 
voraussetzen. Aber die Beseitigung dieses Bedenkens ergibt 
sieb schon aus der bisherigen Darstellung. Bei der Entwicke­
lung des uti possidetis (oben S. 88) wurde dargelegt) dass in 
den Fällen von einseitigen Störungen ·nicht an das primäre 
zweiseitige, soudem an das secundäre Interdict zu denken ist. 
Nur das erstere hat die Eigenthümlichkeit, keine factische Ver­
letzung vora uszusetzen, das Secundarium, auf welches sich die 
Entscheidungen in I. 3 § 2-9. 43. 17 bezieh.en, ist ein nor­
males prohibitoriscbes Interdict und erfordert zum Siege im 
Sponsionsstreit die Passivlegitimation (oben S. 89). 1 

Was die auf öffentliche Sachen bezUgliehen prohibitoriscben 
Interdicte betrifft, welche ursprünglich mit dem Nuntiations­
verfahren znsamrueubäng·en, so baben wir bereits oben S. 67 
betont, dass dieselben später auch selbstä ndig ohne vorher­
gehende Nuntiation Anwendung gefunden haben. In dieser 

' Bei der Erklärung dieser E ntscheidungen stimme ich mit B r uns 
(Besitzklagen, S. 79, 81 f .) völlig überein, namentlich halte ich die von 
M o m m s e n zu l. 5 § 4-6. 43. 17 vorgeschlagenen Textiladerungen für 
unnötbig nnd unrichtig. Diese Auffassung tbeilt auch Kappe y n e a. a. 0., 
S. 189 f. Im übrigen haben . die Stellen für unsere Untersuchung kei11e Be­
deutung. 
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selbständigen Anwendung· erfordern sie natitrlich auch eine 
factische Verletzung-. So erklären sich z. B. die Fälle in I. 2 
§ 29, § 30 43. 8, in welchen eine Nuntiation nicht denkbar ist. 

Zu den ilbrig~n Stellen aus · den T iteln Dig. 43. 8, 43. 13, 
in welchen eine Nuntiat.ion als vorausgegangen gedacht sein 
könnte, sei noch betont, dass sie nicht von vollendeten Dan­
werken zn verstehen sind. Wenn die bauliche Thätigkeit in 
der Zeitform der Verg·angenheit erwälmt ist ( aedificaverit, fe­
cerit), so bezeichnet das sicher den Beginn, nicht nothwendig 
aber die Vollendung des opus. 1 Dies ist filr unsere Auffassung 
von Wichtigkeit; denn es ist zwar klar, dass die N unt.iation 
nicht immer sofort, si adhnc nullum opus factum erit, . sondern 
meist erst nach Beginn des Baues eingelegt werden kann, 
und dass sie auch einem begonnenen unvollendeten Bau gegen­
über ihre praktische Bedeutung behält. Jedoch g·eg·en ein voll­
endetes opus ist sie ebenso wirkungslos wie das prohibitorische 
Ioterdict selbst. 

III. Die herrschende Ansicht ist den citirten Stellen gegen­
über zu der Annahme genöthigt, dass die a ls Passivleg·itimation 
erwähnten Handlungen des Beklagten in die Zeit post inter­
dieturn redditum fallen, dass also in allen Stellen ursprUnglieh 
der Erlass des probibitorischen Interrlicts voransgesetzt gewesen 
sei. Dieser letztere Umstand könnte entweder ausdrUcklieh in 
den einzelneo Stellen erwähnt oder er könnte auch in den 
Commentaren bei Erörterung der prohibitorischen Interdicte 
einmal hervorgehoben und weiterbin als selbstverständlich vor­
ausgesetzt gewesen sein. Im zweiten Falle wäre die Thatsache, 
dass jede Spur des clas::;ischen Rechtes in der Compilation ver­
schwunden ist, leichter erklärlich. Besondere Griinde werden 
fiir diese Annahme nicl1t angeflili rt., sie ruht augsc!J ließ lieh auf 
der anderweitig- gewonnenen A uffassnng der prohibitorischen 
Interdicte. 

Diese hypothetische Grundlage der herrschenden A11Sicht 
lässt sich zwar nicht voll ständig· und unmitt.elbar widerlegen, 

1 Vgl. auch I. 9 pr. 8. 5: si eo loco, per quem mihi iter debeatur, 
tu aeclificaveris, possum intendere »ius mihi esse ire Hgere«: quod si 
probavero inhibebo Opus tuum. 
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allein sie g·eniigt nicht einmal, um alle citirten Stellen filr 
die herrschende Ansicht unschädlich zu machen. Man war viel­
mehr genöthigt, noch andere Veränderungen des classischen 
Textes in der Compilation zu behaupten. So meint Sc h m i d t 
(59, N. 42), dass 1. 2 § 27, § 28. 43. 8 ursprünglich nicht zu dem 
in I. 2 § 20 eod. behandelten p_rohibitoriscben, sondern zu dem 
restitutorischen Interdict in I. 2 § 35 eod. gehört haben miissten, 
weil sie auf die AusdrUcke •immissum habere, factnm habere« 
Bezug· nehmen, welche als formulare nur in dem letzteren 
Interdict vorkommen. Allein das ist nicht zwingend, denn die 
genannten Fragmente besprechen ersichtlich die Bedeutung 
der Ausdriicke •immittere, facerein publico • , u. zw. die Frage, 
wiefern das facere in suo dazu sich verhält, und dabei wird 
der Unterschied des »immississe« (§ 26) und des • immissum 
l1abere« (§ 27) vorläufig· beiseite gesetzt. Es ist also durchans 
nicht nöthig des Wechsels der Zeitform wegen den ursprüng·­
lichen Zusammenhang dieser beiden inhaltlich und sprachlich 
eng verbundenen Stellen zu bezweifeln. 

Entschieden unrichtig aber ist die Behauptung, dass in 1. J. 
43. 13 die § 9, 10 ursprüng·lich hinter § 12 gestanden sind und 
sich deshalb auf das restitutorische Interdict in § 11 statt auf das 
im Eing·ang der genannten Stelle überlieferte prohiuitorische 
Interdict bezog·en haben. 1 Der Grund dieser Behauptung· ist 
nur das angeblich , Unbegreifliche' dieser Sätze in ihrer Be­
ziehung auf ein prohibitoriscbes Interdict. Die 1nterpolatiou wird 
ohne äußeren Anhalt nur auf Grund der herrschenden Hypo­
thesen erschlossen. Nach unserer A nffassun g· aber entbält die 
Stelle nichts ,Unbegreifliches ', vielmehr scheint g·erade die Be­
ziehung auf das resti tntorische Interdict ganz unmöglich. Denn 
, bei den wider den Habenden gerichteten DeCJ·eten erscheint 
die Succession gewöhnlich als ein gleichgiltiger Umstand, er 
haftet weil er bat' nicht weil er Erbe ist. 2 Wie sollte also § 10 
von dem restitntorischen Interdict sagen: hoc interdieturn et in 

1 So Schmidt-, S. 161, ebenso l\'[ommse n in der Digestenausgabe 
ad h. I. 

' Sc h m i d t, S. 163. Über di e gleiche Auffassung bei Noxalklagen 
s. daselbst N. 16, bei actio ad exh. Pfersc be , Abhandlungen, S. 328. 
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heredes competit. Und es wäre ferner geradezu unriehtig· und 
im Widerspruch sowohl mit dem Wortlaut des Int.erdicts in 
I. 1 § 11 ht. »quod factum sive immissum habes•, als auch mit 
I. 2 § 37. 43. 8, I. 1 § 22. 43. 12, wenn § 9 von dem restitu­
torischen Interdict sagen würde, dass es nnr stattfinde geg·en 
den, qui id egit, ut aliter aqua fluat. Außerdem hilft diese Be­
hauptung der Umstellung nichts, da ja aueh in I. 1 § 3 ht. ganz 
dasselbe g·esagt ist. 1 

Endlieb ist auch bei der letzten der citirten Stellen 1. 18. 
8. 5 die Annahme, dass sich der Process um eine mich Erlass des · 
Interdicts erfolgte Verletzung· drehe, vollständig ausgeschlossen. 
Denn es handelt sich darum, wie dem Kläger zu helfen ist, 
wenn der Beklagte die Erwirkung des Interdicts durch latitatio 
verzög·ert und wenn dadurch die Nachtbeile der bereits erfolgten 
Hinderung in Benützung der Wasserleitung besonders empfind­
lich werden. In welcher Weise dem Kläger hier Hilfe gewährt 
wird, bleibt für uns gleicbgiltig. 2 Wichtig aber ist., dass dem lle­
klagten, wenn er latitirt, schon vor Erlass des Interdicts die­
selbe Verpflichtung auferlegt wird, welche sonst ab interdicto 
reddito eintritt I. l § 23. 43. 20. Daraus folgt unzweideutig, 
dass auf Grund der vor Erlass des Iuterdicts begangenen V er­
letzung· nicht nur das Interdict selbst erwirkt, sondern auch 
eine V erurtbeilung aus demselben erzielt werden konnte. 

Die besprochene I. 18. 8. 5 wäre daher ein entscheidender 
Beweis für unsere und gegen die herrschende Ansieht,· wenn 
es völlig sicher wäre, dass sie sich auf den Erlass eines Inter­
dicts bezieht. Ich halte das zwar für sehr wahrscheinlich, im 
Hinbliek auf den Wortlaut und auf die vorher citirten I. 1 § 23, 

1 Bei I. 1 § 16. 43. 12: nisi ripae tu ende causa factum sit, hält 
Sc h m i d t (104) auch eine solche Umstellung für möglich, zieht jedoch 
selbst die einfachere Erklärung vor, dass die Exceptio in der für die 
Sponsion bestimmten Fassung erwähnt sei, wogegen ein specieller Einwand 
allerdings nicht zu erheben ist. 

' Die Hilfe erfolgt durch die erweiterte Wirkung der missio in bona 
ex capite: si fraudationis causa latitabit. S. darüber oben S. 108. In andern 
Fällen wird durch Restitution, durch ein Interdict repetita die geholfen, 
I. 1 § 9, § 10. 43. 19. 1 . 
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§ 25. 43. 20., sowie auf den Umstand, dass die Stelle aus dem 
sechsten Buche ad Minicium von Julian stammt, während schon 
im vierten Buche dieser Schrift über Wassergerechtigkeiten ge­
handelt ist. 1 Doch· ist zuzugeben, dass auch an die petitorische 
Servitutenklage gedacht sein kann. Somit bleibt auch die Be­
weiskraft dieser Stelle eine bedingte. 

1 S. Lenel, Palingenesie, S. 487. 
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